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1. Pflegebedürftigkeit

Pflegebedürftig sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit 
oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch Andere bedürfen.  
Es muss sich um Personen handeln, die körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen 
oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren oder 
bewältigen können.  

Die Pflegebedürftigkeit muss auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, bestehen. 

Maßgeblich für das Vorliegen von gesundheitlich bedingten Beeinträchtigungen der Selbständigkeit 
oder der Fähigkeiten sind die in den folgenden sechs Bereichen genannten pflegefachlich 
begründeten Kriterien (nachfolgende Aufzählung ist beispielhaft):  

 Mobilität (z. B. Positionswechsel im Bett, Treppensteigen),

 kognitive und kommunikative Fähigkeiten (z. B. Erkennen von Personen aus dem näheren
Umfeld, örtliche Orientierung, zeitliche Orientierung),

 Verhaltensweisen und psychische Problemlagen (z. B. motorisch geprägte
Verhaltensauffälligkeiten, nächtliche Unruhe, selbstschädigendes und autoaggressives
Verhalten),

 Selbstversorgung (z. B. Waschen des vorderen Oberkörpers, Körperpflege im Bereich des
Kopfes, An- und Auskleiden des Oberkörpers, mundgerechtes Zubereiten der Nahrung und
Eingießen von Getränken),

 Bewältigung von und selbständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten
Anforderungen und Belastungen, in Bezug auf:

o Medikation, Injektionen, Messung und Deutung von Körperzuständen, körpernahe
Hilfsmittel,

o Verbandswechsel und Wundversorgung, Stomaversorgung,
o zeit- und technikintensive Maßnahmen in häuslicher Umgebung, Arztbesuche,

Besuche anderer medizinischer o. therapeutischer Einrichtungen,
o das Einhalten einer Diät oder anderer krankheits- oder therapiebedingter

Verhaltensvorschriften,

 Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte: Gestaltung des Tagesablaufs und
Anpassung an Veränderungen, Ruhen und Schlafen.

Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten, die dazu führen, dass die 
Haushaltsführung nicht mehr ohne Hilfe bewältigt werden kann, werden bei den Kriterien der 
vorgenannten Bereiche berücksichtigt. 

2. Behandlungspflege

Die Behandlungspflege umfasst medizinische Hilfeleistungen wie z.B. Verbandswechsel, 
Injektionen, Einreibungen, An- und Ausziehen von Kompressionsstrümpfen etc.. 
Sie wird aufgrund ärztlicher Verordnung durch Berufspflegekräfte durchgeführt. Die Kosten hierfür 
werden von der Krankenversicherung - nicht von der Pflegeversicherung - im zustehenden Rahmen 
getragen. Im Bereich der Beihilfe gelten sie ebenfalls als Krankheitskosten. 











Landesamt für Besoldung und 
Versorgung Nordrhein-Westfalen 

Häusliche Pflege- Stand: 03/2026  Seite 8 von 14 

oder 

2. Antragsformular "Kurzantrag auf Zahlung einer Beihilfe"/ Nutzung der Beihilfe NRW App
(bei Folgeanträgen)

3. Erstattungsnachweis der Pflegeversicherung

4. Rechnung der Tagespflege/ Pflegeeinrichtung, die die Kosten während der Zeit der
teilstationären Pflege nachweist

4.5 Kurzzeitpflege - Gültigkeit bis zum 30.06.2025 

Wenn die vorübergehende Unterbringung einer dauerhaft pflegebedürftigen Person in einem 
Kurzzeitpflegeheim wegen Verhinderung oder Abwesenheit der Pflegeperson erforderlich wird, sind 
die pflegebedingten Aufwendungen bis 1.854 EUR im Kalenderjahr beihilfefähig. Die 
Unterbringungs-, Verpflegungs- und Investitionskosten sind nicht beihilfefähig. Eine 
Berücksichtigung ist möglich, wenn der Entlastungsbetrag von 131,00 EUR monatlich nicht 
ausgeschöpft ist. 

Die Kurzzeitpflege kann unter Anrechnung auf den für Verhinderungspflege zustehenden 
Leistungsbetrag um bis zu 1.685 EUR auf insgesamt 3.539 EUR erhöht werden, soweit 
Verhinderungspflege noch nicht in Anspruch genommen wurde.  

Wird der Betrag der Kurzzeitpflege erhöht, legen Sie bitte mit dem entsprechenden Beihilfeantrag 
eine Leistungsabrechnung der Pflegeversicherung vor. 

Die anteilige Pflegepauschale ist zu 50 % während des gesamten Anspruchzeitraumes von 8 
Wochen als beihilfefähig anzuerkennen. 

4.6 Ersatzpflege (Verhinderungspflege) - Gültigkeit bis zum 30.06.2025 

Wird im Falle der Verhinderung einer sogenannten anderen Pflegeperson (z.B. Person aus Ehe oder 
Lebenspartnerschaft, Kinder) durch Urlaub, Krankheit oder aus sonstigen Gründen die Ersatzpflege 
durch Berufspflegekräfte notwendig, sind die entstandenen Aufwendungen neben der ggf. anteilig 
zustehenden Pauschalbeihilfe bis zu weiteren 1.685 EUR im Kalenderjahr beihilfefähig. 

Bei einer Ersatzpflege durch Pflegepersonen, die mit dem Pflegebedürftigen bis zum zweiten Grade 
verwandt oder verschwägert sind oder mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben, sind auf Nachweis 
die notwendigen Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1.685 EUR im Kalenderjahr beihilfefähig, 
die der Pflegeperson im Zusammenhang mit der Ersatzpflege entstanden sind.  

Wird die Ersatzpflege nur für Teile eines Monats eingesetzt, sind die Pauschalbeihilfe und die 
Beihilfe für Pflegesachleistungen anteilig - wie bei der Kombinationspflege - zu zahlen. 

Die anteilige Pflegepauschale ist zu 50 % während des gesamten Anspruchzeitraumes von 6 
Wochen als beihilfefähig anzuerkennen. Bei Pflegebedürftigen unter 25 Jahren mit Pflegegrad 4 
oder 5 ist die anteilige Pflegepauschale zu 50 % für bis zu 8 Wochen als beihilfefähig anzuerkennen. 

Der Betrag der Verhinderungspflege kann unter Anrechnung auf den für die Kurzzeitpflege 
zustehenden Leistungsbetrag um bis zu 843 EUR auf insgesamt 2.528 EUR erhöht werden. Diese 
Möglichkeit besteht, soweit für diesen Betrag noch keine Kurzzeitpflege in Anspruch genommen 
wurde. Auch bei Verhinderungspflege durch Personen, die mit dem Pflegebedürftigen bis zum 2. 
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Grad verwandt oder verschwägert sind, kann die Leistung um 843 EUR aufgestockt werden. In 
diesem Fall fügen Sie bitte einen Leistungsnachweis der Pflegeversicherung bei, wenn sie eine 
Beihilfe beantragen. 

Ausnahme: Für pflegebedürftige Personen unter 25 Jahren mit Pflegegrad 4 oder 5 steht der 
gesamte Betrag der Verhinderungspflege plus Kurzzeitpflege ab dem 01.01.2025 in Höhe von 3.539 
EUR für die Verhinderungspflege zur Verfügung. 

Wird der Betrag der Verhinderungspflege erhöht, legen Sie bitte mit dem entsprechenden 
Beihilfeantrag eine Leistungsabrechnung der Pflegeversicherung vor. 

4.7   Kurzeit- und Verhinderungspflege – Gültigkeit ab 01.07.2025 

Zum 1. Juli 2025 sind die Leistungsbeträge der Verhinderungspflege und der Kurzzeitpflege zu 
einem Gemeinsamen Jahresbetrag für Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege zusammengefasst 
worden. 

Die Übertragungsregelungen zwischen Verhinderungs- und Kurzzeitpflege entfällt somit. Die Höhe 
des neuen gemeinsamen Jahresbetrags für Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege beträgt 
ab dem 01.Juli 2025 bis zu 3.539 EUR je Kalenderjahr. 

Das bedeutet, dass die Gesamtsumme des gemeinsamen Jahresbetrags nach Wahl flexibel für die 
beiden Leistungen verwendet werden kann. 

Die zeitliche Höchstdauer der Verhinderungs- und Kurzzeitpflege ist auf bis zu 8 Wochen im 
Kalenderjahr angehoben und somit angeglichen worden.  

Das Erfordernis einer sechsmonatigen Vorpflegezeit vor der erstmaligen Inanspruchnahme von 
Verhinderungspflege entfällt. Damit kann die Verhinderungspflege, wie bereits der Anspruch auf 
Kurzzeitpflege, unmittelbar ab Vorliegen von mindestens Pflegegrad 2 genutzt werden.  

Verhinderungspflege 
Welche Unterlagen benötigt die Beihilfestelle? 

1. Antragsformular "Antrag auf Zahlung einer Beihilfe"
 bei der erstmaligen Antragstellung, sowie
 bei Änderungen in Ihren persönlichen Verhältnissen oder bei den berücksichti-

gungsfähigen Personen

oder 

2. Antragsformular "Kurzantrag auf Zahlung einer Beihilfe"/ Nutzung der Beihilfe NRW App
(bei Folgeanträgen)

3. Erstattungsnachweis der Pflegeversicherung

4. Belege (Rechnung, Quittungen, Stundenzettel etc.), die die Kosten während der Zeit der
Verhinderungspflege nachweisen

5. Angaben ob die Pflegeperson mit der pflegebedürftigen Person verwandt oder
verschwägert ist
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2. Antragsformular "Kurzantrag auf Zahlung einer Beihilfe"/ Nutzung der Beihilfe NRW App
(bei Folgeanträgen)

3. vollständiger Anerkennungsbescheid der Pflegeversicherung

7. Soziale Sicherung von nicht erwerbsmäßig tätigen Pflegepersonen

Personen, die einen im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes Pflegebedürftigen 
 nicht erwerbsmäßig,
 wenigstens 10 Stunden wöchentlich,
 in seiner häuslichen Umgebung pflegen,

sind in den Schutz der gesetzlichen Renten-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung einbezogen, 
sofern der Pflegebedürftige Anspruch auf Leistungen aus der privaten oder sozialen 
Pflegeversicherung hat. Die Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge werden anteilig von der 
Pflegeversicherung und von der Beihilfestelle abgeführt. 

Auch hier gilt, dass die Pflegeperson zunächst bei der Pflegeversicherung der pflegebedürftigen 
Person die Durchführung der Rentenversicherungspflicht beantragen muss. Die von dort erhaltene 
Bescheinigung ist dann der Beihilfestelle vorzulegen. 

Unter gewissen Voraussetzungen tritt keine Versicherungspflicht ein, z.B. 
 die Pflegeperson bezieht bereits eine Vollrente,
 die Pflegeperson bezieht Versorgungsbezüge wegen Erreichens der Altersgrenze,
 es wird nur eine geringfügige Pflegetätigkeit ausgeübt.

8. Angebote zur Unterstützung im Alltag, Entlastungsbetrag

Angebote zur Unterstützung im Alltag tragen dazu bei, Pflegepersonen zu entlasten, und helfen 
Pflegebedürftigen, möglichst lange in ihrer häuslichen Umgebung zu bleiben, soziale Kontakte 
aufrechtzuerhalten und ihren Alltag weiterhin möglichst selbständig bewältigen zu können. 
Pflegebedürftige Personen in häuslicher Pflege haben Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in 
Höhe von bis zu 131 EUR monatlich. Dieser Betrag ist zweckgebunden einzusetzen für 
qualitätsgesicherte Leistungen zur Entlastung pflegender Angehöriger und vergleichbar 
Nahestehender in ihrer Eigenschaft als Pflegende sowie zur Förderung der Selbständigkeit und 
Selbstbestimmtheit der Pflegebedürftigen bei der Gestaltung ihres Alltags.  

Er dient der Erstattung von Aufwendungen, die der pflegebedürftigen Person entstehen im 
Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von: 

 Leistungen der Tages- oder Nachtpflege,
 Leistungen der Kurzzeitpflege,
 Leistungen der ambulanten Pflegedienste (§ 36 SGB XI), in den Pflegegraden 2 bis 5 jedoch

nicht von Leistungen im Bereich der Selbstversorgung,
 Leistungen der nach Landesrecht anerkannten Angebote zur Unterstützung im Alltag.

Anerkannte Unterstützungsangebote im Alltag, die aus Mitteln für ambulante Pflegesachleistungen 
finanziert werden, können gemäß § 45a SGB XI als niedrigschwellige Angebote in 
Pflegesachleistungen umgewandelt werden.Eine vorherige Antragstellung ist hierfür nicht 
erforderlich. Die hierfür verwendeten Mittel dürfen je Kalendermonat 40 % des Höchstbetrages für 










